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a) Ü briger Gesellschafter im  Sinne des § 24 G m bH G  ist auch 
derjenige, der seine Gesellschafterstellung erst nach Fälligkeit 
der Einlageforderung, derentwegen das Kaduzierungsver
fahren eingeleitet wurde, erworben hat. Das gilt auch, wenn 
sein Geschäftsanteil durch Teilung des Anteils des bisherigen 
Alleingesellschafters, der seine fällige Einlageschuld nicht er
bracht hat, entstanden und ihm  übertragen worden ist.
b) Auch ein Gesellschafter, der seine Gesellschafterstellung 
nu r in der Zeit zwischen der Fälligkeit der Einlageforderung, 
derentwegen das Kaduzierungsverfahren betrieben wird, und 
dem E intritt der Voraussetzungen der §§ 21 bis 23 G m bH G  
innehatte (sog. Zwischenerwerber), haftet nach § 24 G m bH G .
c) D er Anspruch aus § 24 G m bH G  verjährt gemäß §§ 195,
199 BGB...............................................................................................‘ 327

fi) Die Zulässigkeit einer vom Landgericht nicht ?,ugclasscncn 
Beschwerde nach § 12 SpruchG setzt voraus, dass der Wert des 
Beschwerdegegenstands 600 übersteigt.
b) Ist es aufgrund der Angaben des Beschwerdeführers nicht 
möglich, das Überschreiten der M indestbeschwcr fcstzustel- 
len, geht dies zu seinen Lasten.
c) Die Werte mehrerer gegen denselben Beschluss im Spruch
verfahren erster Instanz gerichteter Beschwerden, die das glei
che Rcchtsschutzziel verfolgen, sind bei der Berechnung des 
Werts des Beschwerdegegenstands nach § 61 FamFG zusam
menzurechnen......................................  .............................................  348

a) Die Verjährung von Schadensersatzansprüchen einer A k
tiengesellschaft gegen ein Aufsichtsratsmitglicd gemäß § 116 
Satz 1, § 93 Abs. 2, Abs. 6 A ktG  wegen Verjährenlassens von 
Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen ein Vorstandsmit
glied beginnt gemäß § 200 Satz 1 BGB m it dem Zeitpunkt der 
Verjährung des Ersatzanspruchs der Gesellschaft gegen das 
Vorstandsmitglied.
b) Das gilt auch dann, wenn der Ersatzanspruch der Gesell
schaft gegen das Vorstandsmitglied darauf beruht, dass dieses 
Einlagen an das Aufsichtsratsmitglied zurückgewährt hat...... 356

a) § 87a Abs. 1 Satz 2 SGB XI regelt nicht allein die Zahlungs
pflicht des Kostenträgers, sondern erfasst ebenso die zivil
rechtliche Vergütungspflicht des Heimbewohners. Es handelt 
sich um eine gegenüber den heimvertraglichen Bestimmungen 
des W ohn- und Betreuungsvertragsgesetzes vorrangige Son
derregelung zugunsten von Heim bewohnern, die gleichzeitig 
Leistungsbezieher der Pflegcvcrsicherung sind. Dieser Vor
rang kom m t darin zum  Ausdruck, dass abweichende Verein
barungen nichtig sind (§ 15 Abs. 1 Satz 2 W BVG, § 87a Abs. 1 
Satz 4 SGB XI).
b) Ein »Entlassen« im Sinne des § 87a Abs. 1 Satz 2 Alt. 1
SGB XI liegt auch dann vor, wenn der Pflegebedürftige -  nach 
einer Kündigung des Heimvertragsverhältnisses -  das Pflege
heim vor Ablauf der Kündigungsfrist des § 11 Abs. 1 Satz 1 
WBVG endgültig verlässt................................................................  373
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